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Info-Brief 27/2019 
 
 
 
DS-GVO: Entlastung für Kleinbetriebe 
 
Das deutsche Recht soll mit dem beschlossenen Gesetzesentwurf weiter an die 
Verordnung angepasst werden. Kleinere Betriebe sollen damit entlastet werden.  
>So steigt z.B. die Schwelle, ab der Unternehmen einen 
Datenschutzbeauftragten ernennen müssen, künftig von 10 auf 20 Mitarbeiter.  
 
>Zudem werden das Widerspruchsrecht, die Informationspflicht, das 
Auskunftsrecht sowie Berichtigungs- und Löschpflichten beim Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eingeschränkt.  
 
Bevor die Neuregelungen in Kraft treten können, muss noch der Bundesrat 
zustimmen. 
 
 

Arbeitszeiterhöhung 
 
Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass ein teilzeitarbeitender Mitarbeiter 
seinen Wunsch nach Erhöhung der Arbeitszeit dem Arbeitgeber durch ein 
ausdrückliches Angebot auf Änderung eines Arbeitszeitvertrages zeigen müsse. 
Ein nur angezeigter Wunsch bedeutet nicht, dass ein Anspruch nach § 9 TzBfG 
entstehe (Az. 9 AZR 167/17). 
 

Erfassen und dokumentieren Sie tagesgenau die Arbeitszeiten Ihrer 
Mitarbeiter. Das schafft Klarheit für alle Beteiligten. 

 
Mit dem webbasierenden Tool von www.pepinternet.de gestalten Sie 

prüfungssicher und kostengünstig 
Ihre Zeitwirtschaft, Personaleinsatzplanung und optional die Lohnabrechnung 

 

 
Weitere Tipps erhalten Sie von Ihrem Arbeitszeitberater Jochen Riedel 
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